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Wann ist eine Leistung umsatzsteuer-
frei, wann ist der ermäßigte und wann 
der Regelsteuersatz anzuwenden? Es 
lohnt sich, sich mit diesen Fragen zu 
beschäftigen. 

Steuerfreiheit: Zusammenarbeit 
mit Fremdlabor

Die Erbringung zahnmedizinischer Heil-
behandlungen ist grundsätzlich um-
satzsteuerfrei, wenn die Ausübung der 
Zahnheilkunde berufsmäßig betrieben 
wird und wenn Diagnose und Behand-
lung von Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten auf der Grundlage zahn-
ärztlich wissenschaftlicher Kenntnisse 
gründen. 
Beispiel: Zahnarzt A widmet sich aus-
schließlich der Vorbeugung (zum Bei-
spiel PZR), der Diagnose und der Be-
handlung von Zahnerkrankungen so  -
wie der Behebung daraus entstande -
ner Folgen. Er hat kein eigenes Labor, 
verkauft niemals Zahnpflegeprodukte 
an Pa tienten und lehnt Zahnaufhel-
lungen aus rein kosmetischen Gründen 
ab. Er führt im Rahmen der Ausübung 
seiner Tätigkeit als Zahnarzt Heilbehand-
lungen im Bereich der Humanmedizin 
durch. Seine zahnärzt lichen Honorare 
sind von der Umsatzsteuer befreit. 
Rechnungen des zahntechnischen 
Fremdlabors, in denen Umsatzsteuer 
ausgewiesen wird, reicht der Zahnarzt 
an den Patient weiter. 

Hinweis: In der Regel erledigen Zahn-
ärzte die PZR nicht selbst, sondern 
qualifizierte Angestellte. Für die Steuer-
befreiung müssen Sie diese Behand-
lung als Praxisinhaber jeweils vorher ver-
ordnen bzw. die Indikation feststellen. 

Regelsteuersatz (19 Prozent)  
für medizinisch nicht notwendige 
Leistungen 

Unabhängig von der Frage, ob Zahn-
ärzte ein Eigenlabor betreiben oder 
nicht, gibt es einige Tätigkeiten, die 
nicht medizinisch indiziert und deshalb 
steuerpflichtig sind. Sie unterliegen dem 
Regelsteuersatz von 19 Prozent.
Beispiel: Zahnarzt C hat sich als Gut-
achter einen Namen gemacht und wird 
hin und wieder im Rahmen von Scha-
denersatzprozessen tätig. Viele Patien-
ten nutzen auch aus rein kosmetischen 
Gründen sein Bleachingangebot. Außer-
dem verkauft er seinen Patienten Zahn-
pflegeprodukte für die Anwendung zu 
Hause. 
Auf alle diese Tätigkeiten bzw. Geschäfte 
von Zahnarzt C fallen 19 Prozent Um-
satzsteuer an. Würde Zahnarzt C ein 
Gutachten für medizinische Zwecke 
(dazu müsste ein therapeutisches Ziel 
im Vordergrund stehen) verfassen, 
wären seine Umsätze daraus umsatz-
steuerfrei. Für nicht therapeutische  
Zwecke, wie das externe Bleaching aus 
kosmetischen Gründen, würde aller-

dings Umsatzsteuer in Höhe von 19 Pro-
zent bzw. 7 Prozent anfallen. 
Hinweis: Verwenden Sie mit Blick auf 
eine mögliche Betriebsprüfung trenn-
scharfe Abrechnungskennziffern zur 
Unterscheidung von steuerfreien Heil-
behandlungen und umsatzsteuerpflich-
tigen Leistungen. Achten Sie bei der  
Vorsteuer auf die Unterscheidung von 
voll- und teilabzugsfähigen Vorsteuer-
beträgen. Dokumentieren Sie auch bei 
CEREC möglichst genau, ob es sich 
zum Beispiel um medizinische und dia-
gnostische Zwecke oder um eine Kera-
mikherstellung handelt. 

Materialüberlassung Fremdlabor

Beispiel: Zahnärztin B hat kein Eigen-
labor und lässt Zahnprothesen außer-
halb ihrer Praxis fertigen. Sie überlasst 
Fremdlaboren aber Gold oder Zähne. 
Diese „Materialbeistellung“ setzt der Fis-
kus einer Herstellung gleich. Die Liefe-
rung der Zahnprothesen durch Zahn-
ärztin B würde das Finanzamt daher  
hinsichtlich des beigestellten Materials 
als steuerpflichtig beurteilen.
Umsatzsteuerfreie Ausnahmen: Medizi-
nisch notwendige Vor- und Nacharbei-
ten zur Lieferung und Wiederherstellung 
von Zahnprothesen und kieferorthopä-
dischen Apparaten, die nur von einem 
Zahnarzt durchgeführt werden kön - 
nen, zählen (mangels Wettbewerb zum 
Zahntechniker) zu den steuerfreien 
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zahnärztlichen Leistungen. Die Herstel-
lung von kieferorthopädischen Appa-
raten, Brackets oder Alignern und Vor-
richtungen im eigenen Labor, die Fehl-
bildungen des Kiefers entgegenwirken, 
sind Teil der steuerfreien Heilbehand-
lung. 

Steuerermäßigung (7 Prozent): 
Eigenlabor 

Wer ein Eigenlabor betreibt, muss in 
Rechnungen für die dort hergestellten 
oder wiederhergestellten Zahnprothe-
sen, anderen Waren der Zahnprothetik 
sowie medizinisch nicht notwendigen 
kieferorthopädische Apparaten und Vor-
richtungen 7 Prozent Umsatzsteuer aus-
weisen. Dies gilt unabhängig davon, ob 
der Zahnarzt selbst oder seine Ange-
stellten diese Arbeiten durchführen. 
Beispiel: Zahnärztin B lässt in ihrem  
Eigenlabor Brücken und Kronen (auch 
individuelle Provisorien) herstellen. 
Zudem lässt sie Modelle, Bissschablo-
nen, Bisswälle und Funktionslöffel fer-
tigen. Im CEREC-Verfahren lässt sie 
dann Inlays, Onlays und Veneers her-
stellen. Sie unterfüttert Zahnprothesen 
auch indirekt. Solche mit dem Eigen-
labor erzielten Prothetikumsätze unter-
liegen dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz von 7 Prozent. Sie würden übrigens 
auch anfallen, wenn Zahnärztin B in 
ihrem eigenen Labor nur für die Fremd-
herstellung vorbereitende zahntechni-
sche Arbeiten ausführen ließe. Sie wäre 
dann aber nur mit dem auf ihre Praxis 
entfallenden Leistungsanteil steuer-
pflichtig – die Beträge, die sie an das 
Fremdlabor zu zahlen hat, sind dabei 
nicht zu berücksichtigen. 
Ausnahme: Der Verkauf (Hilfsgeschäft) 
von Anlagegegenständen, Bohrern, 
Gips oder sonstigem Material unterliegt 
einem Steuersatz von 19 Prozent.

Kleinunternehmerregelung oder 
Option sinnvoll?

Wenn die umsatzsteuerpflichtigen  
Umsätze (jeweils zuzüglich Umsatz-
steuer) einer Zahnarztpraxis im Vorjahr 
17.500 EUR nicht überstiegen haben 
und im laufenden Jahr 50.000 EUR vo-
raussichtlich nicht übersteigen werden, 
greift die sogenannte „Kleinunterneh-
merregelung“. Das ist der Grund, warum 
die meisten Einzelpraxen ohne Eigen-
labor keine Umsatzsteuer abführen  
müssen, obwohl sie z. B. kosmetisches 
Bleaching in einzelnen Fällen durchfüh-
ren. In diesem Fall verzichtet das Finanz-

amt darauf, Umsatzsteuer zu erheben. 
Allerdings darf der Zahnarzt in seinen 
Rechnungen auch keine Umsatzsteuer 
ausweisen und ein Vorsteuerabzug ist 
nicht möglich. Dieser kann sich mitunter 
lohnen, wenn teure Investitionen (z. B. 
CEREC) anstehen. 
Ein Ausweg besteht dann darin, auf die 
Anwendung der Kleinunternehmerre-
gelung zu verzichten und zur Umsatz-
steuerpflicht zu optieren („Option zur 
Regelbesteuerung“); an die Entschei-
dung für die Option ist man für fünf 
Jahre ge bunden. Wer diese Option aus-
übt, kann die in seinen Eingangsrech-
nungen ausgewiesene Umsatzsteuer 
als Vorsteuer abziehen – beim Kauf 
eines neuen CEREC-Geräts gibt es also 
19 Prozent des Rechnungsbetrag vom 
Finanzamt zurück. Ein Vorsteuerabzug 
ist dann natürlich anteilig auch bei den 
laufenden Kosten der Praxis möglich. 
Eine andere Konsequenz der Ausübung 
des Wahlrechts, zur Regelbesteuerung 
optieren, ist deklaratorischer Natur: Um-
satzsteuerpflichtige Zahnarztpraxen 
müssen entweder monatlich oder quar-
talsweise elektronisch Umsatzsteuer-
voranmeldungen beim Finanzamt einrei-
chen. Diese Aufgabe können Sie aber 
selbstverständlich Ihrem Steuerberater 
übertragen. 
Übrigens: Ist ein Zahnarzt durch sein  
Eigenlabor umsatzsteuerpflichtig, so  
hat er auch seine Fachvorträge und 
Fach artikel mit 19 Prozent bzw. 7 Pro-
zent Umsatzsteuer zu versteuern.

QR-Code: 
Das kleine ABC der  
Umsatzsteuer in  
der Zahnarztpraxis. 

INFORMATION 

Prof. Dr. Bischoff & Partner  
Unternehmensberatung AG
Theodor-Heuss-Ring 26
50668 Köln
Tel.: 0221 9128400
www.bischoffundpartner.de

Infos zum Autor


